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 Veröffentlicht am 15.06.1965

Norm

ZPO §266 Abs3 DV

Rechtssatz

Wird eine in der Klagebeantwortung abgegebenes Geständnis in diesem Schriftsatz in den weiteren Ausführungen

widerrufen, dann ist es dem Gerichte überlassen, zu beurteilen, inwieweit die von der Partei beigefügten Zusätze und

Einschränkungen dieses Geständnis aufheben oder in seiner Wirksamkeit beeinträchtigten.
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